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Hinterbliebenenrente nach dem FRG, wenn zwar der Versicherte         
keine persönlichen Voraussetzungen des FRG erfüllt, wohl aber        
der Hinterbliebene - VB 103/91 
 
Hinterbliebenenrente nach dem FRG, wenn zwar der Versicherte         
keine der persönlichen Voraussetzungen des FRG erfüllt, wohl aber    
der Hinterbliebene                                                   
Zusammenfassung:                                                     
Hinterbliebene können keine Ansprüche auf                            
Hinterbliebenenleistungen nach dem FRG geltend machen, wenn der im   
Herkunftsgebiet zurückgebliebene Versicherte den tödlichen           
Arbeitsunfall erleidet, nachdem der/die Hinterbliebene(n) das        
Herkunftsgebiet verlassen hat (haben).                               
siehe auch:                                                          
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